
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

310-4 Zivilprozessordnung (ZPO) 
 

2. Aktualisierung 2009 (1. August 2009) 
 
 
Die Zivilprozessordnung wurde durch Art. 1 Nr. 1a, 2, 7, 14a und 17 des Gesetzes zur Reform der Sach-
aufklärung in der Zwangsvollstreckung v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2258, mit Wirkung vom 1. August 2009 
wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 706  Rechtskraft- und Notfristzeugnis 

(1) … 
(2) Insoweit die Erteilung des Zeugnisses da-

von abhängt, dass gegen das Urteil ein Rechtsmit-
tel nicht eingelegt ist, genügt ein Zeugnis der Ge-
schäftsstelle des für das Rechtsmittel zuständigen 
Gerichts, dass bis zum Ablauf der Notfrist eine 
Rechtsmittelschrift nicht eingereicht sei. Eines 
Zeugnisses der Geschäftsstelle des Revisionsge-
richts, dass ein Antrag auf Zulassung der Revision 
nach § 566 nicht eingereicht sei, bedarf es nicht. 
 
 
 
§ 753  Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 706  Rechtskraft- und Notfristzeugnis 

(1) (unverändert) 
(2) Soweit die Erteilung des Zeugnisses davon 

abhängt, dass gegen das Urteil ein Rechtsmittel 
nicht eingelegt ist, holt die Geschäftsstelle des 
Gerichts des ersten Rechtszuges bei der Ge-
schäftsstelle des für das Rechtsmittel zuständigen 
Gerichts eine Mitteilung in Textform ein, dass 
bis zum Ablauf der Notfrist eine Rechtsmittelschrift 
nicht eingereicht sei. Eine Mitteilung durch die 
Geschäftsstelle des Revisionsgerichts, dass ein 
Antrag auf Zulassung der Revision nach § 566 
nicht eingereicht sei, bedarf es nicht. 
 
§ 753  Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Das Bundesministerium der Justiz wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates verbindliche For-
mulare für den Auftrag nach Absatz 2 einzufüh-
ren. Für elektronisch eingereichte Aufträge 
können besondere Formulare vorgesehen wer-
den. 
 
§ 802k  Zentrale Verwaltung der Vermögens-
verzeichnisse 

(3) Die Landesregierungen bestimmen durch 
Rechtsverordnung, welches Gericht die Aufga-
ben des zentralen Vollstreckungsgerichts nach 
Absatz 1 wahrzunehmen hat. Sie können diese 
Befugnis auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. Das zentrale Vollstreckungsgericht 
nach Absatz 1 kann andere Stellen mit der Da-
tenverarbeitung beauftragen; die jeweiligen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Auftrag sind anzuwenden. 

(4) Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Einzelheiten 
der Form, Aufnahme, Übermittlung, Verwaltung 
und Löschung der Vermögensverzeichnisse 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 850f  Änderung des unpfändbaren Betrages 

(1)-(2) … 
(3) Wird die Zwangsvollstreckung wegen ande-

rer als der in Absatz 2 und in § 850d bezeichneten 
Forderungen betrieben, so kann das Vollstre-
ckungsgericht in den Fällen, in denen sich das 
Arbeitseinkommen des Schuldners auf mehr als 
monatlich 2.815 Euro (wöchentlich 641 Euro, täg-
lich 123,50 Euro) beläuft, über die Beträge hinaus, 
die nach § 850c pfändbar wären, auf Antrag des 
Gläubigers die Pfändbarkeit unter Berücksichti-
gung der Belange des Gläubigers und des Schuld-
ners nach freiem Ermessen festsetzen. Dem 
Schuldner ist jedoch mindestens so viel zu belas-
sen, wie sich bei einem Arbeitseinkommen von 
monatlich 2.815 Euro (wöchentlich 641 Euro, täg-
lich 123,50 Euro) aus § 850c ergeben würde. Die 
Beträge nach den Sätzen 1 und 2 werden entspre-
chend der in § 850c Abs. 2a getroffenen Regelung 
jeweils zum 1. Juli eines jeden zweiten Jahres, 
erstmalig zum 1. Juli 2003, geändert. 
 
 
 
 
-- 
 
 
 

nach § 802f Abs. 5 dieses Gesetzes und nach 
§ 284 Abs. 7 der Abgabenordnung oder gleich-
wertigen Regelungen im Sinne von Absatz 1 
Satz 2 sowie der Einsichtnahme, insbesondere 
durch ein automatisiertes Abrufverfahren, zu 
regeln. Die Rechtsverordnung hat geeignete 
Regelungen zur Sicherung des Datenschutzes 
und der Datensicherheit vorzusehen. Insbe-
sondere ist sicherzustellen, dass die Vermö-
gensverzeichnisse 

1. bei der Übermittlung an das zentrale 
Vollstreckungsgericht nach Absatz 1 so-
wie bei der Weitergabe an die anderen 
Stellen nach Absatz 3 Satz 3 gegen unbe-
fugte Kenntnisnahme geschützt sind, 

2. unversehrt und vollständig wiedergege-
ben werden, 

3. jederzeit ihrem Ursprung nach zugeord-
net werden können und 

4. nur von registrierten Nutzern abgerufen 
werden können und jeder Abrufvorgang 
protokolliert wird. 

 
§ 850f  Änderung des unpfändbaren Betrages 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Wird die Zwangsvollstreckung wegen ande-

rer als der in Absatz 2 und in § 850d bezeichneten 
Forderungen betrieben, so kann das Vollstre-
ckungsgericht in den Fällen, in denen sich das 
Arbeitseinkommen des Schuldners auf mehr als 
monatlich 2.815 Euro (wöchentlich 641 Euro, täg-
lich 123,50 Euro) beläuft, über die Beträge hinaus, 
die nach § 850c pfändbar wären, auf Antrag des 
Gläubigers die Pfändbarkeit unter Berücksichti-
gung der Belange des Gläubigers und des Schuld-
ners nach freiem Ermessen festsetzen. Dem 
Schuldner ist jedoch mindestens so viel zu belas-
sen, wie sich bei einem Arbeitseinkommen von 
monatlich 2.815 Euro (wöchentlich 641 Euro, täg-
lich 123,50 Euro) aus § 850c ergeben würde. Die 
Beträge nach den Sätzen 1 und 2 werden entspre-
chend der in § 850c Abs. 2a getroffenen Regelung 
jeweils zum 1. Juli eines jeden zweiten Jahres, 
erstmalig zum 1. Juli 2003, geändert. Das Bun-
desministerium der Justiz gibt die maßgeben-
den Beträge rechtzeitig im Bundesgesetzblatt 
bekannt. 
 
§ 882g  Erteilung von Abdrucken 

(8) Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates 

1. Vorschriften über den Bezug von Abdru-
cken nach den Absätzen 1 und 2 und das 
 



 

 

    
 

Bewilligungsverfahren sowie den Bezug 
von Listen nach Absatz 5 zu erlassen; 

2. Einzelheiten der Einrichtung und Ausge-
staltung automatisierter Abrufverfahren 
nach Absatz 4 Satz 4, insbesondere der 
Protokollierung der Abrufe für Zwecke 
der Datenschutzkontrolle, zu regeln; 

3. die Erteilung und Aufbewahrung von Ab-
drucken aus dem Schuldnerverzeichnis, 
die Anfertigung, Verwendung und Wei-
tergabe von Listen, die Mitteilung und 
den Vollzug von Löschungen und den 
Ausschluss vom Bezug von Abdrucken 
und Listen näher zu regeln, um die ord-
nungsgemäße Behandlung der Mitteilun-
gen, den Schutz vor unbefugter Verwen-
dung und die rechtzeitige Löschung von 
Eintragungen sicherzustellen; 

4. zur Durchsetzung der Vernichtungs- und 
Löschungspflichten im Fall des Wider-
rufs der Bewilligung die Verhängung von 
Zwangsgeldern vorzusehen; das einzelne 
Zwangsgeld darf den Betrag von 25 000 
Euro nicht übersteigen. 

 
§ 882h  Zuständigkeit; Ausgestaltung des 
Schuldnerverzeichnisses 

(2) Die Landesregierungen bestimmen durch 
Rechtsverordnung, welches Gericht die Aufga-
ben des zentralen Vollstreckungsgerichts nach 
Absatz 1 wahrzunehmen hat. § 802k Abs. 3 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Führung 
des Schuldnerverzeichnisses stellt eine Ange-
legenheit der Justizverwaltung dar. 

(3) Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Einzelheiten zu 
Form und Übermittlung der Eintragungsanord-
nungen nach § 882b Abs. 1 und der Entschei-
dungen nach § 882d Abs. 3 Satz 2 dieses Ge-
setzes und § 284 Abs. 10 Satz 2 der Abgaben-
ordnung oder gleichwertigen Regelungen im 
Sinne von § 882b Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 dieses 
Gesetzes sowie zum Inhalt des Schuldnerver-
zeichnisses und zur Ausgestaltung der Ein-
sicht insbesondere durch ein automatisiertes 
Abrufverfahren zu regeln. Die Rechtsverord-
nung hat geeignete Regelungen zur Sicherung 
des Datenschutzes und der Datensicherheit 
vorzusehen. Insbesondere ist sicherzustellen, 
dass die Daten 

1. bei der elektronischen Übermittlung an 
das zentrale Vollstreckungsgericht nach 
Absatz 1 sowie bei der Weitergabe an ei-
ne andere Stelle nach Absatz 2 Satz 2 



 

 

    
 

gegen unbefugte Kenntnisnahme ge-
schützt sind, 

2. unversehrt und vollständig wiedergege-
ben werden, 

3. jederzeit ihrem Ursprung nach zugeord-
net werden können und 

4. nur von registrierten Nutzern nach Anga-
be des Verwendungszwecks abgerufen 
werden können, jeder Abrufvorgang pro-
tokolliert wird und Nutzer im Fall des 
missbräuchlichen Datenabrufs oder einer 
missbräuchlichen Datenverwendung von 
der Einsichtnahme ausgeschlossen wer-
den können. 

Die Daten der Nutzer dürfen nur für die in 
Satz 3 Nr. 4 genannten Zwecke verwendet wer-
den. 
 

 
 


